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Im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
"Wohnquartier Altes Krankenhaus Söflingen - Maienweg" ging eine weitere Äußerung (Anlage) 
ein. 
Es wird beantragt, die vorgebrachte Stellungnahme in der von der Hauptabteilung Stadtplanung, 
Umwelt, Baurecht vorgeschlagenen Art und Weise zu behandeln. 
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Äußerung, Schreiben vom 13.07.2017 (Anlage zur 
Tischvorlage zu GD 214/17) 
 
Die Einwender verweisen auf Verkaufsgespräche im 
Jahr 2014 zu dem A. Grundstück mit mehreren 
Privatpersonen, bevor die Fa. Eberhardt Frühjahr/ 
Sommer 2015 das Grundstück erwarb. 
Ein künftiger Eigentümer wollte ein Einfamilienhaus 
etwas versetzt und geringfügig außerhalb des 
Baufensters errichten und erhielt auf Anfrage beim 
Baurechtsamt der Stadt Ulm die Aussage, dass das 
Baufenster des bestehenden Bebauungsplans vom 
18.02.1982 unter allen Umständen einzuhalten sei 
und keine Abweichung genehmigt werden würde. 
Sie sehen in der Unnachgiebigkeit gegenüber einer 
vom Baufenster abweichenden Bebauung eine 
hinreichend deutliche Festlegung der Stadt betreffend 
Art und Maß der Bebauung des A.Grundstücks 
entsprechend des vorhandenen Bebauungsplans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Einwender ist nicht nachvollziehbar, warum der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan der Vorhabenträ-
gerin nun eine völlig freie Bebauung auf dem 
Grundstück vorsieht, ohne das Baufenster des 
bestehenden Bebauungsplans zu beachten und fragen 
nach den Gründen der Stadt, der Vorhabenträgerin 
entgegen zu kommen. Dies stehe außerhalb der 
einzuhaltenden rechtlichen Normen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zudem der Architektenwettbewerb in Erin-
nerung gerufen, dessen Entwürfe sich allein auf das 
Krankenhausareal beschränkten, ohne Berücksichti-
gung des A.Grundstücks, welches die Stadt nicht in 
dieser gleichen Weise bebaut sehen wollte. 
 

 
 
 
Auf eine erste Anfrage des Eigentümers des 
A.Grundstücks (heutige Flst.nr. 3299/4) zu einer 
Bebauung mit einem Doppelhaus mit je 2 
Einheiten wurde seitens der Stadtplanung 
mitgeteilt, dass eine Befreiung von der Baugrenze 
nicht zugesagt werden kann. Dieses wurde mit 
Schreiben im November 2014 nach weiteren 
Telefonaten und Besprechungen nochmals 
dahingehend konkretisiert, dass kein prüfbarer 
Entwurf vorliegt und pauschale Aussagen und 
Zusagen ohne Bezug nicht getroffen werden 
können. "Aus diesen Gründen können und 
wollen wir von den Vorgaben des Bebauungs-
planes nicht pauschal abrücken. Etwaige 
Befreiungen können erst im Genehmigungsver-
fahren geprüft werden." 
Überlegungen zur Einhaltung eines Abstandes 
von ca. 5m zur südlichen Grundstücksgrenze 
Maienweg 10 resultierten aus Überlegungen zur 
Gartengestaltung und aufgrund einer Lageplan-
skizze, die bei einem Gespräch mit dem Makler 
entstand. Aufgrund damit verbundener Heraus-
forderungen in der Grundrissgestaltung wurde 
seitens des Maklers mitgeteilt, dass doch noch 
eine Voruntersuchung durch einen Architekten 
vorgesehen ist, wozu es jedoch nicht mehr kam. 
 
Entgegen den ersten Überlegungen des dama-
ligen Eigentümers und Maklers hat die Vorhaben-
trägerin eine konkrete Planung erarbeitet, welche 
eine qualitätvolle und verträgliche Weiterent-
wicklung des Quartiers darstellt. Die Errichtung 
eines Mehrfamilienhauses anstatt eines Doppel-
hauses entspricht den angestrebten wohnungs-
baupolitischen Zielen der Innenentwicklung. 
Rechtlichen Normen wird durch das Bebauungs-
planverfahren und der Beteiligung der Öffentlich-
keit entsprochen. Mit der "Ausweitung" des 
Baufensters in einem Teilbereich im Süd-Westen 
des Baufeldes gegenüber dem bestehenden 
Bebauungsplan um ca. 1,25m bei einem Abstand 
des Neubauvorhabens (Baukörper G) zu dem 
bestehenden Nachbargebäude Maienweg 10 von 
20 Metern ist in keiner Weise eine unzumutbare 
Beeinträchtigung des Grundstücks Maienweg 10 
zu sehen. Der Baukörper G hält die erhöhte 
Abstandsfläche (0,6 x anstatt 0,4 x der Wand-
höhe gemäß LOB BW) ein. 
 
Die Verkaufsüberlegungen des Eigentümers des 
A.Grundstückes erfolgten im Jahr 2014. Die 
Mehrfachbeauftragung von 5 Architekturbüros 
durch die Vorhabenträgerin fand 2013 statt, 
weshalb das Grundstück nicht beinhaltet war. 
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